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Kurzsynopse 

Ziffer Erläuterung 
Übersicht Entschädigungsgrenzen Entschädigungsgrenzen werden nun im Versicherungsschein aufgeführt; Höhe unverändert; "im Versicherungsschein benannten 

Entschädigungsgrenzen. 

I.1. Haftpflichtversicherung Anpassung auf österreichische Rechtsnorm 

I.2.2 Erweiterte Vermögensschäden
Punkt 3 

Anpassung auf österreichische Rechtsnorm 

I.3.2. Fremdmandate Ergänzung Kryptowährungen 

II.2. Strafen und Bußgelder Anpassung auf österreichische Rechtssprache 

II.4. Gewaltsame Auseinandersetzungen Neuer Ausschluss 

III. 1.1 Bestellte oder angestellte Anpassung auf österreichische Rechtsnorm 

IV. Was ist der Versicherungsfall? Anpassung auf österreichische Rechtsnorm 

V.7. Insolvenz eines versicherten Unternehmens Korrektur Verweis 

VI.3. Sanktionsklausel
 

Überarbeitung Klausel mit dem Ziel der Klarstellung 

VII. 1.2 Abwehr eines Haftpflichtanspruchs; Punkt 8 Anpassung auf österreichische Rechtssprache 
VII. 1.3 Verfahren der österreichischen Schiedsinstitution Anpassung auf österreichische Rechtsnorm 
VII. 2.3 Abwehrschutz im Vorfeld eines Versicherungsfalls Anpassung auf österreichische Rechtsnorm und Streichung  
VII. 2.6. Kosten psychologischer Unterstützung Redaktionelle Anpassung Ehefrauen zu Ehegatten; plus Verweis auf Entschädigungsgrenzen im Versicherungsschrein 
VIII. 2. Unternehmensdeckung bei Haftungsausschluss oder -beschränkung Anpassung auf österreichische Rechtsnorm 
VIII. 3. Ergänzende Unternehmensdeckung bei Versterben einer versicherten 
Person 

Korrektur Rechtsschreibung und Klarstellung um „Freistellung“ 

VIII. 4. Kosten bei einer Firmenstellungnahme Anpassung auf österreichische Rechtssprache 
VIII. 9. Drohende Aberkennung steuerbegünstigender Zwecke Anpassung auf österreichische Rechtsnorm 
VIII.10. Sanierungsgutachten
 

Ausweitung Deckung Sanierungsgutachten im Bezug auf IDW S6 Gutachten 

IX. 3 Gesetzliche Selbstbehaltsregelung Rein deutsche Regelung; kein österreichisches Pendant vorhanden 
IX.1.4. Zusätzliche Versicherungssumme für Abwehrkosten Kosten werden im Versicherungsschein benannt; Höhe unverändert 
X. 1.2 Einlegung bestimmter Rechtsbehelfe Anpassung auf österreichische Rechtssprache 
X. 1.6. Höhe der übernommenen Kosten, notwendige Sofortkosten und Hiscox 
Premium Partner 

Anpassung auf österreichische Rechtsnorm; Korrektur Link 

X. 2. Folgen einer Obliegenheitsverletzung Anpassung auf österreichische Rechtsnorm 
XI.3. Verzicht auf Kündigung nach Eintritt eines Versicherungsfalls Wiederaufnahme Kündigungsverzicht 
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Synopse D&O by Hiscox Österreich 
Stand: 03/2024 

Einleitung
Das Bedingungswerk D&O by Hiscox für Österreich wurde zum 03/2024 überarbeitet und an die aktuellen rechtlichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen angepasst. Diese Synopse gibt einen Überblick über die wesentlichen Änderungen der Bedingungen von der Version D&O by Hiscox für
Österreich 09/2021 zur Version D&O by Hiscox für Österreich 03/2024. Die Synopse ersetzt nicht die Lektüre der vollständigen Bedingungen, sondern zeigt
ausschließlich die Veränderungen.

Details zu den Änderungen
Im Folgenden werden die einzelnen Änderungen zwischen dem alten und dem neuen Bedingungswerk D&O by Hiscox für Österreich genauer erläutert. Die 
Änderungen sind durch Markierungen im Text hervorgehoben.

Ziffer D&O by Hiscox für Österreich 09/2021 D&O by Hiscox für Österreich 03/2024 Erläuterung
Übersicht Entschädigungsgrenzen enthalten Entfällt; jeweils im Text geregelt u.a. Ziffer III.2.3, VII.2.1, 2.5., 

2.6.
Entschädigungsgrenzen werden nun im
Versicherungsschein aufgeführt; Höhe 
unverändert; "im Versicherungsschein 
benannten Entschädigungsgrenzen.

I.1. Haftpflichtversicherung Der Versicherer gewährt den versicherten Personen weltweit
Versicherungsschutz, wenn sie wegen Pflichtverletzungen 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen für einen 
versicherten Schaden in Anspruch genommen werden.
Versicherungsschutz besteht auch für vertragliche Ansprüche 
auf Schadenersatz, soweit der Anspruch in gleichem Umfang 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen besteht.
Versicherungsschutz besteht insbesondere auch für Ansprüche 
nach § 64 Satz 1 GmbHG und § 93 Absatz 2 Satz 1 AktG.

Der Versicherer gewährt den versicherten Personen weltweit
Versicherungsschutz, wenn sie wegen Pflichtverletzungen 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen für einen 
versicherten Schaden in Anspruch genommen werden.
Versicherungsschutz besteht auch für vertragliche Ansprüche 
auf Schadenersatz, soweit der Anspruch in gleichem Umfang 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen besteht.
Versicherungsschutz besteht insbesondere auch für Ansprüche 
nach § 25 Abs. 3 Z 2 GmbHG und § 84 Abs. 3 Z 6 AktG sowie 
vergleichbarer Rechtsvorschriften.

Anpassung auf österreichische 
Rechtsnorm

I.2.2 Erweiterte
Vermögensschäden
Punkt 3

die durch die Verletzung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) oder anderer
Rechtsvorschriften entsprechenden Inhalts entstehen und die zu 
psychischen Beeinträchtigungen (mental anguish oder emotional
distress) oder immateriellen Schäden führen.

die durch die Verletzung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (GBIG) oder anderer
Rechtsvorschriften entsprechenden Inhalts entstehen und die zu 
psychischen Beeinträchtigungen (mental anguish oder emotional
distress) oder immateriellen Schäden führen.

Anpassung auf österreichische 
Rechtsnorm

I.3.2. Fremdmandate Dies gilt nicht für Fremdmandate für Kredit- oder
Finanzdienstleistungsunternehmen (z.B. Banken,
Versicherungen, Fondsgesellschaften, Versicherungs- oder
Rückversicherungsmakler) sowie Pensionskassen,
Gesellschaften, deren Wertpapiere in den USA gehandelt

Dies gilt nicht für Fremdmandate für Kredit- oder
Finanzdienstleistungsunternehmen (z.B. Banken,
Versicherungen, Fondsgesellschaften, Kryptowährungen,
Versicherungs- oder Rückversicherungsmakler) sowie 
Pensionskassen, Gesellschaften, deren Wertpapiere in den USA

Ergänzung Kryptowährungen 




